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in Anbetracht der am 13. September 1993 erfolgten Un-
terzeichnung der Prinzipienerklärung über vorübergehende
Selbstverwaltung43 durch die Regierung Israels und die Paläs-
tinensische Befreiungsorganisation und der darauf folgenden
Durchführungsabkommen, 

1. stellt mit Bedauern fest, dass die in Ziffer 11 der
Resolution 194 (III) der Generalversammlung vorgesehene
Repatriierung beziehungsweise Entschädigung der Flüchtlin-
ge noch nicht stattgefunden hat, dass daher die Situation der
Palästinaflüchtlinge auch weiterhin zu ernster Besorgnis An-
lass gibt und dass die Palästinaflüchtlinge zur Deckung ihrer
grundlegenden Bedürfnisse auf den Gebieten Gesundheit,
Bildung und Sicherung des Lebensunterhalts nach wie vor
Hilfe benötigen; 

2. stellt außerdem mit Bedauern fest, dass es der Ver-
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
nicht gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei
der Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der
Generalversammlung zu erzielen, und ersucht die Vergleichs-
kommission erneut, sich auch weiterhin um die Durchführung
der besagten Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu ge-
gebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. September 2010,
darüber Bericht zu erstatten; 

3. bekräftigt, dass die Arbeit des Hilfswerks der Ver-
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten fort-
gesetzt werden muss und dass sein ungehinderter Betrieb und
seine Erbringung von Diensten für das Wohlergehen und die
menschliche Entwicklung der Palästinaflüchtlinge und für die
Stabilität der Region wichtig sind, solange es keine gerechte
Lösung der Frage der Palästinaflüchtlinge gibt; 

4. fordert alle Geber auf, auch weiterhin möglichst
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus-
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks der Vereinten Nationen für
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, namentlich im Hinblick
auf den Anstieg der Ausgaben infolge der fortdauernden Ver-
schlechterung der sozioökonomischen und humanitären Lage
in der Region, insbesondere in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet, sowie den im Rahmen der jüngsten Nothilfe-
appelle genannten Bedarf zu decken;

5. lobt das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Pa-
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten für die lebenswichtige Hil-
fe, die es den Palästinaflüchtlingen gewährt, für seine Rolle
als stabilisierender Faktor in der Region und für die unermüd-
lichen Anstrengungen seiner Mitarbeiter bei der Durchfüh-
rung seines Mandats und begrüßt in dieser Hinsicht, dass die
Generalversammlung anlässlich des sechzigjährigen Beste-
hens des Hilfswerks am 24. September 2009 eine Tagung auf
hoher Ebene abhielt.

RESOLUTION 64/88

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2009,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 166 Stimmen bei 7 Ge-
genstimmen und 4 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/64/405, Ziff. 16)44:

Dafür: A
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sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher-
heitsrats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom
27. September 1968, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der Generalse-
kretär gemäß ihrer Resolution 63/92 vom 5. Dezember 2008
vorgelegt hat45, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der General-
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Pa-
lästinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Januar
bis 31. Dezember 200846, 

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das




